
 
 
 
 

 
 
 

Anpassung Reglement Jokertage der 
Primarschule Altikon 

 
 

Die Schulpflege der Primarschule Altikon hat an der Sitzung vom 1.06.2026 gestützt 

auf Beschluss II folgendes entschieden: 

 

Das Reglement Jokertage vom 22. Juli 2020 tritt per 31.07.2026 ausser Kraft. Es 

wird durch ein neues Reglement Jokertage für das Schuljahr 2026/2027 ersetzt und 

ist ab 1. August 2026 gültig. 

 
Der Schulpflegebeschluss und das neue Reglement liegen im Sinne von § 68a des 
Gemeindegesetzes während der Rekursfrist am Schalter der Gemeindeverwaltung 
Altikon, Schloss 2, 8479 Altikon, während den ordentlichen Schalteröffnungszeiten 
zur Einsichtnahme auf. 
 
Gegen diesen Beschluss kann innert 30 Tagen, von der Publikation an gerechnet, 
schriftlich und begründet beim Bezirksrat Winterthur, Lindstrasse 8, 8400 Winterthur, 
Rekurs erhoben werden. Die im Doppel einzureichende Rekursschrift muss einen 
Antrag und dessen Begründung enthalten. 
 
Einem allfälligen Rekurs wird die aufschiebende Wirkung entzogen. 
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